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Leistungskonzept: Evangelische Religion in der Sekundarstufe II 
 
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13-16 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Evangelische Religionslehre hat die Fachkonferenz die nachfolgenden 
Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die 
nachfolgenden Absprachen betreffen das lerngruppenübergreifende gemeinsame 
Handeln der Fachgruppenmitglieder. 
 

a) Schriftliche Arbeiten/Klausuren 
 

Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem 
Kursabschnitt und bereiten sukzessive auf die komplexen Anforderungen in der 
Abiturprüfung vor. Sie sollen darüber Aufschluss geben, inwieweit die im laufenden 
Kursabschnitt erworbenen Kompetenzen umgesetzt werden können. Klausuren sind 
deshalb grundsätzlich in den Kurszusammenhang zu integrieren. Rückschlüsse aus 
den Klausurergebnissen werden dabei auch als Grundlage für die weitere 
Unterrichtsplanung genutzt. 
Wird statt einer Klausur eine Facharbeit geschrieben, wird die Note für die Facharbeit 
wie eine Klausurnote gewertet. 
Klausuren sollen so angelegt sein, 

 dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus 
unzusammenhängenden Passagen bestehen, 

 dass eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität der Materialgrundlage, 
dem Materialumfang, dem Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben ist, 

 dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit erworbenen 
und vertieften Kompetenzen nachweisen können, 

 dass die verschiedenen Aufgabenarten des Abiturs eingeübt werden, 
 dass bei den Aufgabenstellungen ausschließlich amtliche Operatoren 

eingesetzt werden, die den Schülerinnen und Schülern zuvor vermittelt 
wurden, 

 dass in der Q2 mindestens eine Klausur unter Abiturbedingungen (Zeit, 
Auswahl, Aufgabenart) stattfindet.  
 

Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klausur für die Lerngruppe 
transparent gemacht werden. Die Aufgabenarten werden auch in Form von 
gestellten Hausaufgaben eingeübt. In der Einführungsphase können auch anders 
strukturierte oder reduzierte Aufgabenstellungen gemäß der im Kernlehrplan 
genannten Überprüfungsformen eingesetzt werden, die einen sinnvollen Zugang 
zu den Aufgabenarten ermöglichen. 

  



Seite 2 von 4 
 

Dauer und Anzahl der Klausuren 
Im Rahmen der Spielräume der APO-GOSt hat die Fachkonferenz folgende 
Festlegungen getroffen: 
 
Stufe Dauer Anzahl 
EF, 1. Halbjahr 90 Min. 1 
EF, 2. Halbjahr 90 Min. 1 
 GK LK  
Q1, 1. Halbjahr 90 Min. 135 Min. 2 
Q1, 2. Halbjahr 90 Min. 135 Min. 2 
Q2, 1. Halbjahr 135 Min. 180 Min. 2 
Q2, 2. Halbjahr 135 Min. 180 Min. 1 
 
Schriftliche Aufgabenarten im Zentralabitur 
 
Aufgabenart 
I 

A Darstellung, Analyse und Erörterung 
biblischer und anderer 
Texte 

 B Vergleich und Erörterung von 
Positionen anhand von Texten 

Aufgabenart 
II 

A Darstellung, Analyse und Erörterung 
von Materialien vor allem 
nicht-verbaler Art, z. B. Bildern, 
Filmen, Bauwerken 

 B Vergleich und Erörterung von 
Positionen anhand von 
Materialkombinationen 

Aufgabenart 
III 

A Kriteriengeleitete und kreative 
Bearbeitung einer 
Anforderungssituation 
im Hinblick auf eine 
produktionsorientierte Lösung 

 
Korrektur einer Klausur 
Die Korrektur einer Klausur setzt sich zusammen aus den Unterstreichungen im 
Schülertext, die einen Fehler genau lokalisieren, den Korrekturzeichen und 
Anmerkungen am Seitenrand und dem ausgefüllten kompetenzorientierten 
Bewertungsraster. Dabei sind die Bereiche der inhaltlichen Leistung und der Darstellungsleistung zu unterscheiden. Die prozentuale Gewichtung der beiden 
Bereiche orientiert sich an der des Zentralabiturs.  
 
Das ausgefüllte Bewertungsraster wird ergänzt durch mündliche oder schriftliche 
Hinweise zur individuellen Weiterarbeit und dient somit als Grundlage für die 
individuelle Lernberatung. 
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Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien sowie 
Konstruktionsvorgaben und Operatorenübersichten sind im Internet abzurufen. 
 
Facharbeiten 
Die Facharbeit ersetzt die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 in einem 
schriftlichen Fach. Für Schülerinnen und Schüler, die einen Projektkurs belegen, 
entfällt die Notwendigkeit der Abfassung einer Facharbeit.  
 
 
 

b) Sonstige Leistungen 
 
Die Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ gehen 
etwa zu gleichen Teilen in die Endnote ein. 
 
Zum Beurteilungsbereich der Sonstigen Mitarbeit gehören laut Schulgesetz NRW 
„alle in Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Leistungen“ (§ 15). Gemäß Kapitel 3 des Kernlehrplans soll hierbei „- 
auch mit Blick auf die individuelle Förderung – ein möglichst breites Spektrum der 
genannten Formen in schriftlichen, mündlichen oder praktischen Kontexten zum 
Einsatz gebracht werden“ (vgl. Kernlehrplan). 
Bei allen Überprüfungsformen fließen die fachlich-inhaltliche Qualität, neben 
Kontinuität und Quantität der Mitarbeit in die Bewertung ein. 
„Wichtig für die Nutzung der Überprüfungsformen im Rahmen der 
Leistungsbewertung ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler zuvor im 
Rahmen von Anwendungssituationen hinreichend mit diesen vertraut machen 
konnten.“ (ebd.) 
 
Beispiele für Überprüfungsformen können laut Lehrplan, Kapitel 3, sein:  
 

- mündliche oder schriftliche Zusammenfassung, Vortrag, Visualisierung:  
Die Überprüfungsform Darstellung setzt den Fokus vorrangig auf die 
kohärente und auf Wesentliches bedachte Zusammenfassung bzw. die 
Wiedergabe von Wissensbeständen und Sachzusammenhängen (in 
schriftlicher und mündlicher Form), auch basierend auf vorgegebenen 
Materialien; auf Bündelung von Arbeitsergebnissen oder Informationen in 
einer funktional gestalteten Präsentation; auch auf strukturierte, auf 
Wesentliches reduzierte Zusammenfassung von Texten auf Grundlage 
einer kriteriengeleiteten Texterschließung. 

 
- Analyse von theologischen Sachtexten, Medienbeiträgen:  

Die Überprüfungsform Analyse setzt den Fokus vorrangig auf die 
Auseinandersetzung mit und Untersuchung von Texten bzw. anderen 
Materialien (z. B. unter Beachtung formaler und inhaltlicher Elemente, von 
Argumentationsstrukturen, von Kontexten); sie zielt ab auf die 
nachvollziehbare Darlegung eines eigenständigen (Text-)Verständnisses 
unter Berücksichtigung von beschreibenden und interpretierenden 
Elementen; vergleichende Analyse schließt nicht zwingend die ausführliche 
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Erschließung der Texte bzw. anderer Materialien ein, sondern legt den 
Akzent auf einen kriteriengeleiteten Abgleich von z. B. Aussagen, 
Positionen, Absichten, Wirkungsaspekten. 

 
- schriftliche oder mündliche Stellungnahme, Erörterung ausgewählter 

Positionen, Podiumsdiskussion:  
Die Überprüfungsform Erörterung setzt den Fokus vorrangig auf 
dialektische Abwägung, die Begründung eigener Urteile oder des eigenen 
Standpunktes, ggf. auf Formulierung von Alternativen und Konsequenzen. 
 

- Weiterschreiben, Umschreiben, szenische Gestaltung:  
Die Überprüfungsform Gestaltung setzt den Fokus vorrangig 
auf kriteriengeleitete kreative und produktionsorientierte 
Auseinandersetzung mit einer Anforderungssituation; Berücksichtigung 
des Umgangs mit verschiedenen Materialien, ggf. auch deren Auswahl 
sowie deren Erschließung und Bearbeitung im Hinblick auf 
produktionsorientierte Lösungen fachspezifischer Aufgabenstellungen; 
produktionsorientierte Lösung meint hierbei die Herstellung eines 
adressatenbezogenen Textes oder anderen Produktes, der bzw. das die 
Beherrschung der formalen und inhaltlichen Kriterien der entsprechenden 
(Text-)Gattung voraussetzt. 

 
 

 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. 
 Intervalle 
Die Rückmeldungen erfolgen mindestens einmal pro Quartal, in der Regel gegen 
Ende des Quartals. Zu umfangreicheren Arbeiten im Bereich der Sonstigen Mitarbeit 
(z.B. Referate, Produktportfolio) erfolgt eine zeitnahe Leistungsrückmeldung. 
 Formen 
Bei Klausuren wird das ausgefüllte Bewertungsraster durch mündliche oder 
schriftliche Hinweise zur individuellen Weiterarbeit ergänzt und dient somit als 
Grundlage für die individuelle Lernberatung. 
In Bezug auf die Sonstige Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung in einem 
kurzen individuellen Gespräch, in dem Stärken und Schwächen aufgezeigt werden. 
 Beratung 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Lernberatung an den Eltern- und 
Schülersprechtagen sowie in den Sprechstunden der Fachlehrer/innen. 
Bei nicht ausreichenden Leistungen bietet die Lehrkraft dem Schüler bzw. der 
Schülerin (sowie den Erziehungsberechtigten) spezielle Beratungstermine an.  
 


